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Art. 1 Geltungsbereich 

1 Diese Bedingungen gelten für Kollektivversicherungen, 
bei denen gemäss dem Kollektiv-Lebensversiche-
rungstarif für die berufliche Vorsorge (BV-Tarif) für das 
Risiko Invalidität die Risikoklassentarifierung oder die 
Risikoklassentarifierung und zusätzlich die Erfahrungs-
tarifierung vorgesehen ist. 

2 Für die Berechnung der Prämien für das Risiko Invali-
dität wird gemäss BV-Tarif die Risikoklassentarifierung 
und für Verträge ab einer bestimmten Grösse zusätz-
lich zur Risikoklassentarifierung die Erfahrungstarifie-
rung vorgesehen. Die Anwendung des entsprechenden 
Tarifierungsmodells hängt davon ab, ob der Versiche-
rungsnehmer und das gemäss Vertrag versicherte Kol-
lektiv die im BV-Tarif definierten Voraussetzungen er-
füllen. 

3 Ändern sich beim versicherten Kollektiv die Verhält-
nisse so, dass die für die Anwendung des bisherigen 
Tarifierungsmodells massgebenden Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind, erfolgt der Wechsel des Tarifie-
rungsmodells für das gemäss Vertrag versicherte Kol-
lektiv mit Wirkung ab Beginn des auf die Änderung fol-
genden Versicherungsjahres. 

Art. 2 Risikoklassentarifierung 

1 Bei der Risikoklassentarifierung wird das gemäss dem 
einzelnen Vertrag versicherte Kollektiv den Risikoklas-
sen aufgrund der im BV-Tarif für das Risiko Invalidität 
vorgesehenen Tariffaktoren zugeteilt.  

2 Die Zuteilung zu einer bestimmten Risikoklasse wird für 
das gesamte pro Vertrag versicherte Kollektiv einheit-
lich vorgenommen und kann im Rahmen des BV-Tarifs 
aufgrund von Faktoren erfolgen, die vom Betrieb oder 
Unternehmen und der Branchenzugehörigkeit abhän-
gig sind.  

3 Bei Änderungen, die zu einer Umteilung in eine andere 
Risikoklasse führen, erfolgt die Umteilung jeweils auf 
den Beginn des nächsten Versicherungsjahres. Bei Än-
derungen auf Stufe Unternehmen erfolgt die Umteilung 
auf den Beginn des nächsten Versicherungsjahres, 
nach dem Allianz Suisse Leben von den Änderungen 
Kenntnis erhalten hat.  

Art. 3 Erfahrungstarifierung 

1 Die Anwendung der Erfahrungstarifierung setzt voraus, 
dass Allianz Suisse Leben über die benötigten Daten 
zur Schadenerfahrung des versicherten Kollektivs im 
Rahmen des BV-Tarifs verfügt. 

2 Bei den Verträgen, bei denen das versicherte Kollektiv 
zu Beginn des Jahres mindestens 30 Personen um-
fasst, kommt die Erfahrungstarifierung (Invalidenquo-
ten-Modell) zur Anwendung.  

3 Die Beobachtungsperiode muss zusammenhängend 
sein und erstreckt sich auf die letzten fünf Jahre. Sind 
weniger Jahre mit Schadenerfahrung verfügbar, wer-
den lediglich diese berücksichtigt.  

4 Im Rahmen des BV-Tarifs berücksichtigt die Scha-
denerfahrung bei der Erfahrungstarifierung die Anzahl 
Prämienbefreiungen.  

5 Aus der jeweiligen Schadenerfahrung wird jährlich ein 
Erfahrungsfaktor ermittelt. Der auf die Prämiensätze 
anwendbare Faktor gilt für das folgende Versiche-
rungsjahr und wird jährlich neu ermittelt. Er ergibt sich 

aus dem für den Vertrag gültigen Risikoklassenfaktor 
und dem entsprechenden Erfahrungsfaktor.  

Art. 4 Prämienanpassung 

1 Während der Vertragslaufzeit kann Allianz Suisse Le-
ben die Zuteilung in die Risikoklasse neu festlegen und 
das versicherte Kollektiv auf Beginn eines Versiche-
rungsjahres einer anderen Risikoklasse zuteilen, wenn 
Tariffaktoren oder die Risikoklassen im BV-Tarif neu 
definiert werden. Wenn die für die Zuteilung massge-
benden Eigenschaften des versicherten Kollektivs oder 
des Betriebes, dem das versicherte Kollektiv angehört, 
ändern, kann Allianz Suisse Leben die entsprechende 
Umteilung vornehmen.  

2 Haben derartige Änderungen eine wesentliche Verän-
derung des Vertrages im Sinne von Artikel 53f BVG zur 
Folge, ist dies dem Versicherungsnehmer sechs Mo-
nate vor dem Wirkungsdatum schriftlich bekannt zu ge-
ben und der Vertrag kann durch den Versicherungs-
nehmer unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
dreissig Tagen auf den Zeitpunkt gekündigt werden, auf 
welchen die Erhöhung wirksam würde. 

3 Bei einem Kollektivversicherungsvertrag mit Vollversi-
cherung für ein Vorsorgewerk einer Sammeleinrichtung 
kann der das Vorsorgewerk betreffende Vertrag nur als 
Ganzes gekündigt werden. Die Kündigung des nur von 
der Prämienerhöhung betroffenen Teils ist bei einem 
solchen Vertrag ausgeschlossen. 


